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Hauptversammlung der Ekotechnika AG am 9. April 2026 
 

 

 
 
Vorstandsbericht 

Bericht an die Hauptversammlung zu TOP 8, TOP 9 und TOP 10 

Gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG berichtet der Vorstand der 
Hauptversammlung zu den Punkten 8, 9 und 10 der Tagesordnung über die Gründe des Be-
zugsrechtsausschlusses beim neu zu schaffenden Genehmigten Kapital 2026 wie folgt: 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur 
Ausgabe neuer Aktien der Serie B der Gesellschaft auf Grundlage eines neuen genehmigten 
Kapitals zu ermächtigen. 

Dem Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Spielraum für genehmigtes Kapital 
in Höhe von EUR 1.570.000 (in Worten: Euro eine Million fünfhundertsiebzigtausend) durch 
ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 1.570.000 (in Worten: eine Million fünf-
hundertsiebzigtausend) neuen Aktien der Serie B eingeräumt werden. Hierdurch soll es der 
Verwaltung auch weiterhin möglich sein, sich durch Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen die 
Mittel zu beschaffen, um Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen, 
Geschäftsbereiche von Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben, 
oder die vorgenannten Vermögensgegenstände im Rahmen von Kapitalerhöhungen gegen 
Sacheinlagen gegen Ausgabe neuer Aktien zu erwerben. 

Grundsätzlich haben die Aktionäre der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf neu auszugebende 
Aktien, d.h. jeder Aktionär hat ein Recht auf den Bezug von neuen Aktien in einer Anzahl, die 
seiner bisherigen Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft entspricht. 

Die Ermächtigung sieht vor, dass die neu auszugebenden Aktien der Serie B bei einer Kapi-
talerhöhung gegen Bareinlagen auch in der Weise gewährt werden können, dass die neuen 
Aktien von einem Kreditinstitut gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten. Hierbei handelt es sich gemäß § 186 Abs. 5 AktG 
nicht um einen Ausschluss des Bezugsrechts. Aus abwicklungstechnischen Gründen kann ein 
Kreditinstitut zwischengeschaltet werden, das die Bezugs- und Zeichnungswünsche der Akti-
onäre entgegennimmt und nach Durchführung der Kapitalerhöhung die Aktien der Serie B ge-
gen Zahlung des Bezugspreises an die bezugsberechtigten Aktionäre liefert. 

Der Beschlussvorschlag sieht eine Ermächtigung zum Ausschluss des bei Ausnutzung von 
genehmigtem Kapital grundsätzlich bestehenden Bezugsrechts der Aktionäre für bestimmte, 
im Beschlussvorschlag im Einzelnen aufgezählte Zwecke gemäß den hierfür maßgeblichen 
gesetzlichen Vorschriften vor. Nach Ansicht des Vorstands und des Aufsichtsrats ist diese Er-
mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Gewichtung und Abwä-
gung sämtlicher Umstände aus den nachfolgend erläuterten Gründen sachlich gerechtfertigt 
und gegenüber den Aktionären angemessen. 

 Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-
lagen soll vor allem den Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen, von Betei-
ligungen an Unternehmen oder den Erwerb anderer Vermögensgegenstände gegen die 
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Gewährung von Aktien ermöglichen. Oftmals wird bei derartigen Transaktionen von Sei-
ten des Verkäufers eine Gegenleistung in Form von Aktien der Gesellschaft verlangt. 
Ebenso kann es aufgrund einer besonderen Interessenlage der Gesellschaft, insbeson-
dere zur Schonung der Liquidität, geboten sein, dem jeweiligen Verkäufer neue Aktien 
der Gesellschaft als Gegenleistung für ein Unternehmen oder einen Unternehmensteil 
oder eine Unternehmensbeteiligung auszugeben. Mittels des Genehmigten Kapitals 
2026 kann die Gesellschaft bei sich bietenden Chancen schnell und flexibel reagieren, 
um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Un-
ternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände gegen Ausgabe neuer Aktien zu er-
werben. Die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht den Erwerb gegen Ausgabe von 
Aktien der Gesellschaft und gleichzeitig eine Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesell-
schaft. Der Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist da-
her geeignet, das verfolgte Ziel zu erreichen. Es gibt für die Gesellschaft in diesen Kons-
tellationen kein milderes Mittel, um den Erwerb von Unternehmen, von Unternehmens-
teilen, von Beteiligungen an Unternehmen oder den Erwerb anderer Vermögensgegen-
stände gegen die Gewährung von Aktien zu ermöglichen. Daher ist der vorgeschlagene 
Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen auch erforderlich. 

Vorstand und Aufsichtsrat werden die Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital 2026 nur dann nutzen, wenn 
der Wert der neuen Aktien der Serie B und der Wert der Gegenleistung (z.B. Unterneh-
men, Unternehmensteil oder Unternehmensbeteiligung) in einem angemessenen Ver-
hältnis stehen. Sie werden dafür Sorge tragen, dass der Ausgabe- bzw. Mindestausga-
bebetrag neuer Aktien der Serie B gemäß § 255 Abs. 2 AktG nicht unangemessen nied-
rig sein wird. Wirtschaftliche Einbußen für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Ak-
tionäre werden dadurch vermieden. Der vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene 
Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist somit auch an-
gemessen. 

 Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Verwertung von Aktienspit-
zen ist erforderlich, um bei einer Kapitalerhöhung in jedem Fall ein praktikables Bezugs-
verhältnis darstellen zu können und dient dazu, die Ausnutzung des Genehmigten Kapi-
tals 2026 mit runden Beträgen zu ermöglichen. Spitzen entstehen, wenn infolge des Be-
zugsverhältnisses oder des Betrages der Kapitalerhöhung nicht alle neuen Aktien gleich-
mäßig auf die Aktionäre verteilt werden können. Ohne diese Ermächtigung würde insbe-
sondere bei einer Kapitalerhöhung um einen runden Betrag die technische Durchführung 
der Kapitalerhöhung erschwert. Die durch den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre für die Spitzen entstandenen bezugsrechtsfreien neuen Aktien der Serie B werden 
zum Bezugspreis für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 
aufgrund der Beschränkung auf Aktienspitzen gering. Vor diesem Hintergrund halten 
Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge für ge-
eignet, erforderlich und angemessen. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapi-
talerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung 
dieser Ermächtigung wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und 
des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Über die Aus-
nutzungen des Genehmigten Kapitals 2026 wird der Vorstand die Hauptversammlung infor-
mieren. 



3 

Das Grundkapital der Ekotechnika AG ist eingeteilt in zwei Gattungen stimmberechtigter Ak-
tien: in Aktien der Serie A und Aktien der Serie B. Vor diesem Hintergrund bedarf der unter 
Tagesordnungspunkt 8 vorgesehene Beschluss der Hauptversammlung über die Schaffung 
eines Genehmigten Kapitals 2026 unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und die 
entsprechende Satzungsänderung der Zustimmung der Aktionäre beider Aktiengattungen. 
Über die Zustimmung haben die Aktionäre jeder Gattung einen Sonderbeschluss zu fassen. 
Unter Tagesordnungspunkt 9 ist daher ein Sonderbeschluss zur Zustimmung der Inhaber der 
Aktien der Serie A nach Maßgabe von § 202 Abs. 2 Satz 4 AktG i.V.m. § 182 Abs. 2 AktG vor-
gesehen. Die Inhaber der Aktien der Serie B sollen sodann unter Tagesordnungspunkt 10 ei-
nen Sonderbeschluss zur Zustimmung nach Maßgabe von § 202 Abs. 2 Satz 4 AktG i.V.m. 
§ 182 Abs. 2 AktG fassen. 

Der vorstehende Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu TOP 8, TOP 9 und 
TOP 10 ist ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 

https://www.ekotechnika.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugänglich. Der Bericht des Vorstandes liegt zudem vom Tage der Einberufung der Hauptver-
sammlung an in den Geschäftsräumen Ekotechnika AG am Sitz in Walldorf (Johann-Jakob-
Astor-Str. 49, 69190 Walldorf) zur Einsichtnahme aus. Er wird auch während der Hauptver-
sammlung ausliegen 

 

Walldorf, im März 2026 

Ekotechnika AG 
– Der Vorstand –  


